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Diebstahlsicherungsetikett. 

©  Das  Diebstahlsicherungsetikett  besteht  aus  einer 
Trägerfolie  (2)  für  einen  durchgehenden,  weichma- 
gnetischen  Metallstreifen  (4)  und  aus  einem  auf  den 
Metallstreifen  aufgeklebten  Aufzeichnungsträger  (6). 
Damit  das  Diebstahlsicherungsetikett  als  solches 

nicht  erkennbar  ist  und  wie  ein  herkömmliches  Pa- 
pieretikett  aussieht,  ist  der  Aufzeichnungsträger  (6) 
auf  der  dem  Metallstreifen  (4)  zugewandten  Seite  mit 
einer  Schicht  (5)  geringer  Transparenz  versehen. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Diebstahlsi- 
cherungsetikett,  bestehend  aus  einer  Trägerfolie 
für  ein  elektromagnetisches  Sicherungselement 
und  aus  einem  auf  das  Sicherungselement  aufge- 
klebten  Aufzeichnungsträger. 

Diebstahlsicherungsetiketten  der  eingangs  be- 
schriebenen  Art  sind  beispielsweise  aus  der  nach- 
veröffentlichten  DE  42  23  394  A1  bekannt.  Wird  ein 
mit  einem  Diebstahlsicherungsetikett  -  das  einen 
weichmagnetischen  Metallstreifen  als  elektroma- 
gnetisch  wirkendes  Sicherungselement  enthält  - 
versehener  Artikel  durch  einen  von  einer  Sende- 
und  einer  Empfängerantenne  begrenzten  Siche- 
rungsbereich  getragen,  ohne  daß  zuvor  von  einem 
Verkäufer  das  Etikett  deaktiviert  worden  ist,  wird 
das  Sicherungselement  von  der  Sendeantenne  mit 
einem  elektromagnetischen  Wechselfeld  ange- 
strahlt,  so  daß  der  weichmagnetische  Metallstreifen 
mit  der  Frequenz  dieses  Feldes  ummagnetisiert 
wird.  Dies  hat  zur  Folge,  daß  das  Etikett  nun  sei- 
nerseits  ein  elektromagnetisches  Wechselfeld  ab- 
strahlt,  das  von  der  Empfängerantenne  empfangen 
wird  und  einen  Diebstahlalarm  auslöst. 

Konventionelle  Etiketten  weisen  einen  aus  her- 
kömmlichem  oder  temperaturempfindlichem  Papier 
bestehenden  Aufzeichnungsträger  auf,  der  meist 
derart  lichtdurchlässig  ist,  daß  das  unter  dem  Auf- 
zeichnungsträger  angeordnete  Sicherungselement, 
also  der  Metallstreifen,  leicht  erkennbar  ist.  Ein 
potentieller  Ladendieb  kann  dieses  Etikett  somit 
problemlos  als  Diebstahlsicherungsetikett  identifi- 
zieren,  so  daß  er  entweder  davon  Abstand  nimmt, 
den  Artikel  mit  dem  Diebstahlsicherungsetikett  zu 
stehlen  und  statt  dessen  einen  Artikel  ohne  ein 
derartiges  Etikett  wählt,  oder  daß  er  das  Etikett  von 
dem  Artikel  entfernt,  bevor  er  ihn  widerrechtlich 
entwendet.  In  keinem  der  obigen  Fälle  erfüllt  das 
Etikett  die  Funktion,  für  die  es  vorgesehen  ist, 
nämlich  die  im  Ladengeschäft  angebotenen  Waren 
vor  Diebstahl  zu  schützen. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ein 
Diebstahlsicherungsetikett  zu  schaffen,  das  als  sol- 
ches  nicht  erkennbar  ist  und  wie  ein  herkömmli- 
ches  Papieretikett  aussieht. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst,  daß  der  Aufzeichnungsträger  auf  der 
dem  Sicherungselement  zugewandten  Seite  mit  ei- 
ner  Schicht  versehen  ist,  die  für  Lichtwellen  des 
sichtbaren  Bereiches  eine  derart  geringe  Transpa- 
renz  aufweist,  daß  das  Sicherungselement  nicht 
erkennbar  ist. 

Der  Kerngedanke  besteht  darin,  den  Aufzeich- 
nungsträger  auf  seiner  dem  Sicherungselement  zu- 
gewandten  Seite  mit  einer  nicht  transparenten 
Schicht  auszustatten,  um  zu  verhindern,  daß  das 
Sicherungselement  für  den  Kunden  erkennbar  ist. 
Diese  Schicht  wird  bezüglich  ihrer  optischen  Eigen- 
schaften  derart  gewählt,  daß  im  relevanten  Wellen- 

längenbereich  des  sichtbaren  Lichtes  eine  hinrei- 
chend  starke  Dämpfung  durch  Absorption  (Extink- 
tion)  bzw.  Reflexion  erfolgt.  Unter  den  Begriff  der 
Reflexion  fällt  im  Rahmen  des  erfindungsgemäßen 

5  Gedankens  auch  eine  Streuung  des  Lichtes  in  be- 
liebige  Richtungen,  wie  sie  beispielsweise  durch 
opake  Schichten  bewirkt  wird.  Durch  die  Wahl  der 
Dicke  und/oder  der  Materialart  der  Schicht  wird 
somit  eine  hinreichend  geringe  Transmission  -  die 

io  nicht  zwangsläufig  null  sein  muß  -  erzielt,  um  eine 
optische  Erkennung  des  Sicherungselementes  zu 
unterbinden. 

Der  Vorteil  der  Erfindung  besteht  primär  darin, 
daß  insbesondere  potentielle  Ladendiebe  keinen 

75  Hinweis  darauf  erhalten,  daß  das  Etikett  als  Dieb- 
stahlsicherungsetikett  ausgebildet  ist.  Daher  wer- 
den  sie  nicht  auf  den  Gedanken  kommen,  es  vor 
einer  widerrechtlichen  Entnahme  eines  Artikels  aus 
der  Verkaufseinrichtung  zu  entfernen;  der  Diebstahl 

20  wird  von  den  am  Ausgang  aufgestellten  Kontrollein- 
richtungen  detektiert.  Weiterhin  ist  das  Diebstahlsi- 
cherungsetikett  preiswert  herstellbar,  da  lediglich 
eine  relativ  dünne  zusätzliche  Schicht  aufzubringen 
ist. 

25  Als  Schicht  geringer  Transparenz  kommt  bei- 
spielsweise  eine  opake  Farbschicht  in  Frage.  Sie 
ist  kostengünstig  und  unproblematisch  herstellbar 
und  bewirkt  eine  Aufstreuung  des  Lichtes  durch 
Reflexion,  absorbiert  jedoch  auch  einen  nicht  uner- 

30  heblichen  Anteil. 
Besonders  vorteilhaft  ist  es,  auch  die  Trägerfo- 

lie  mit  einer  Schicht  geringer  Transparenz  zu  ver- 
sehen,  weil  die  Etiketten  in  diesem  Fall  auch  zum 
Etikettieren  von  transparenten  Artikeln  verwendbar 

35  sind,  ohne  sie  als  Diebstahlsicherungsetiketten  er- 
kannt  werden  können. 

Weiterhin  erweist  sich  als  zweckmäßig,  die 
dem  Sicherungselement  gegenüberliegende  Seite 
der  Trägerfolie  des  Diebstahlsicherungsetiketts 

40  durch  eine  Klebeverbindung  lösbar  auf  eine  Trä- 
gerfolie  aufzubringen.  Letztere  erleichtert  das  Be- 
drucken,  den  Transport  und  die  Lagerung  (und  ggf. 
weitere  Fertigungsschritte)  und  wird  beim  Etikettie- 
ren  der  zu  kennzeichnenden  Artikel  mittels  eines 

45  Handetikettier-  oder  Spendgerätes  abgezogen. 
Als  Sicherungselement  kann  im  konkreten  ein 

durchgehender,  schmaler  Streifen  aus  weichma- 
gnetischem  Metall  zum  Einsatz  kommen:  wird  das 
aktivierte  Diebstahlsicherungsetikett  durch  ein  Si- 

50  cherungsgatter  mit  Sende-  und  Empfängeranten- 
nen  getragen,  und  wird  es  hierbei  von  einem  elek- 
tromagnetischen  Wechselfeld  angestrahlt,  wird  der 
weichmagnetische  Metallstreifen  mit  der  Frequenz 
des  Wechselfeldes  ummagnetisiert.  Dies  bewirkt, 

55  daß  der  Metallstreifen  nun  seinerseits  ein  elektro- 
magnetisches  Wechselfeld  abstrahlt,  das  von  der 
Empfängerantenne  empfangen  wird.  Nach  einer 
Auswertung  des  empfangenen  Signals  wird  dann 
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eventuell  Diebstahlalarm  gegeben. 
Um  das  Metall  zur  Deaktivierung  in  einen  per- 

manent  magnetisierten  Zustand  zu  versetzen,  kann 
der  Streifen  zusätzlich  mit  im  Abstand  voneinander 
positionierten,  hartmagnetischen  Metallstücken 
überdeckt  werden.  Wird  die  mit  dem  Diebstahlsi- 
cherungsetikett  versehene  Ware  bezahlt,  wird  das 
Etikett  deaktiviert.  Hierbei  wird  das  Etikett  einem 
derart  starken  magnetischen  Gleichfeld  ausgesetzt, 
daß  die  hartmagnetischen  Metallbandstücke  ma- 
gnetisiert  werden  und  aufgrund  ihrer  magnetischen 
Eigenschaften  diesen  Magnetisierungszustand  nach 
Abschalten  des  Gleichfeldes  beibehalten.  Die  ma- 
gnetisierten  Metallbandstücke  treiben  den  weich- 
magnetischen  Metallstreifen  in  die  magnetische 
Sättigung,  so  daß  er  von  einem  äußeren  magneti- 
schen  Wechselfeld  nicht  mehr  ummagnetisierbar 
ist.  Somit  reagiert  das  Diebstahlsicherungsetikett 
nicht  mehr,  wenn  es  durch  das  Sicherungsgatter 
getragen  wird  und  kann  somit  auch  keinen  Dieb- 
stahlalarm  mehr  auslösen. 

Insbesondere  in  diesem  Fall  ist  es  vorteilhaft, 
wenn  die  Schicht  geringer  Transparenz  und/oder 
die  auf  der  Trägerfolie  angebrachte  Schicht  aus 
dia-  oder  paramagnetischem  Metall  besteht,  denn 
die  Metallbandstücke  bewirken  bei  den  bekannten 
Diebstahlsicherungsetiketten  Aufwölbungen  des 
Etiketts,  die  nicht  nur  sichtbar,  sondern  auch  fühl- 
bar  sind.  Eine  die  Metallbandstücke  überdeckende 
Schicht  aus  Metall  weist  eine  derartige  Steifheit 
auf,  daß  hierdurch  diese  Aufwölbungen  des  Etiket- 
tes  vermieden  werden,  so  daß  ein  Ladendieb  auch 
durch  Abtasten  des  Etiketts  keinen  Hinweis  darauf 
erhält,  daß  es  sich  hierbei  um  ein  Diebstahlsiche- 
rungsetikett  handelt.  Die  hierdurch  bewirkte  plane 
Oberfläche  des  Aufzeichnungsträgers  hat  zudem 
den  Vorteil,  daß  das  Etikett  fehlerfrei  bedruckbar 
ist,  ohne  daß  der  Kontrast  der  Druckfarbe  auf  den 
aufgewölbten  Stellen  des  Aufzeichnungsträgers 
stärker  ist  als  auf  den  danebenliegenden  Stellen; 
es  ergibt  sich  ein  lückenloses  Druckbild.  Eine  Auf- 
bauchung  des  Aufzeichnungsträgers  würde  bewir- 
ken,  daß  beim  Bedrucken  des  Aufzeichnungsträ- 
gers  einzelne  Elemente  des  Druckkopfes  auf  der 
Wölbung  der  Aufbauchung  aufliegen  und  hier  ein 
konturenscharfes  Druckbild  erzeugen,  wohingegen 
die  Elemente  mit  den  beidseitig  des  Aufbauchung 
liegenden  Bereichen  des  Aufzeichnungsträgers 
kaum  in  Berührung  kommen  und  hier  somit  keine 
oder  nur  schwache  Markierungen  hinterlassen. 

Kommen  metallische  Schichten  geringer  Trans- 
parenz  zum  Einsatz,  ist  es  erforderlich,  daß  das 
Metall  dia-  oder  paramagnetisch  ist,  denn  derartige 
Materialien  sind  nur  derart  schwach  magnetisierbar, 
daß  vom  Etikett  beim  Durchgang  durch  den  Siche- 
rungsbereich  kein  Fehlalarm  ausgelöst  wird. 

Als  Metallschicht  kann  hier  Aluminium  verwen- 
det  werden,  das  dem  Aufzeichnungsträger  die  er- 

forderliche  Steifigkeit  verleiht,  das  aber  dennoch 
relativ  preisgünstig  ist. 

Weiterhin  ist  eine  weichmagnetische  und  auf 
der  Trägerfolie  aufgebrachte  Dünnfilmschicht  als 

5  Sicherungselement  empfohlen.  In  diesem  Fall  kann 
darauf  verzichtet  werden,  die  Schicht  geringer 
Transparenz  als  Metallschicht  auszubilden,  da  die 
Dünnfilmschicht  beim  Etikett  keine  verräterischen 
Aufwölbungen  erzeugt  wie  der  schmale  Metallstrei- 

io  fen.  Dies  gilt  in  besonderem  Maße  dann,  wenn  die 
zum  Deaktivieren  des  Etikettes  erforderlichen  hart- 
magnetischen  Metallbandstücke  durch  eine  hartma- 
gnetische  Metallfolie  ersetzt  werden,  die  bspw.  aus 
Nickel  besteht. 

15  Alternativ  zu  magnetischen  Sicherungselemen- 
ten  bieten  sich  -  z.B.  als  flache  Dünnschichtschal- 
tungen  realisierte  -  Resonanzschwingkreise  an,  die 
am  Ausgang  mit  elektromagnetischen  Wellen  be- 
aufschlagt  werden.  Die  von  den  Etiketten  empfan- 

20  genen,  wieder  abgestrahlten  Wellen  werden  mittels 
geeigneter  Antennen  aufgefangen  und  aktivieren 
einen  Alarm.  Naheliegenderweise  ist  die  Schicht 
geringer  Transparenz  in  dieser  Ausführungsform 
aus  nichtleitendem  und  somit  nicht  abschirmendem 

25  Material  hergestellt. 
Ist  der  Aufzeichnungsträger  kartonähnlich  aus- 

gebildet,  wird  die  Erkennbarkeit  des  Etikettes  als 
Diebstahlsicherungsetikett  zusätzlich  erschwert. 
Derartige  Etiketten  eignen  sich  aufgrund  ihrer  Stei- 

30  figkeit  besonders  zur  Anbringung  an  Textilien  odgl. 
durch  Plastikfäden. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  im 
folgenden  anhand  der  Figuren  näher  erläutert.  Es 
zeigen 

35  Figur  1:  ein  erfindungsgemäßes  Diebstahlsi- 
cherungsetikett  im  Schnitt  und 

Figur  2:  ein  teilweise  aufgeschnittenes  Dieb- 
stahlsicherungsetikett  in  Draufsicht. 

Das  in  Fig.  1  im  Schnitt  dargestellte  Diebstahl- 
40  Sicherungsetikett  besteht  aus  einem  Trägerband  1  , 

das  aus  einem  herkömmlichen  Papier  mit  einem 
Gewicht  von  67  g/m2  hergestellt  ist  und  das  auf 
der  den  übrigen  Schichten  des  Etiketts  zugewand- 
ten  Seite  mit  Silikon  beschichtet  ist.  Silikon  hat  die 

45  Eigenschaft,  auf  Haftkleber  eine  relativ  geringe 
Haftwirkung  auszuüben.  Beim  vorliegenden  Etikett 
hat  dies  den  Vorteil,  daß  das  Trägerband  1  leicht 
von  einer  beidseitig  mit  einem  Haftkleber  beschich- 
teten  Trägerfolie  2  ablösbar  ist,  die  bei  dem  Aus- 

50  führungsbeispiel  gemäß  Fig.  1  als  transparente  Po- 
lyesterfolie  ausgebildet  und  auf  der  dem  Siche- 
rungselement,  d.h.  dem  Metallstreifen  4,  zuge- 
wandten  Seite  mit  Aluminium  beschichtet  (be- 
dampft  oder  besputtert)  ist  und  bei  der  Herstellung 

55  des  Diebstahlsicherungsetiketts  auf  das  Träger- 
band  1  geklebt  wird.  Auf  die  Trägerfolie  2  sind  im 
gleichen  Abständen  voneinander  in  einer  Reihe 
hartmagnetischen  Metallbandstücken  3  und  darauf 

3 
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ein  durchgehender,  weichmagnetischer  Metallstrei- 
fen  4  geklebt,  der  über  die  Haftwirkung  des  sich  in 
den  Lücken  zwischen  den  Metallbandstücken  3 
befindenden  Haftklebers  auf  der  Trägerfolie  2  fixiert 
ist.  Diese  Anordnung  der  Metallbandstücke  3  und 
des  Metallstreifens  4  ist  in  Fig.  2  gut  erkennbar 
dargestellt. 

Mittels  des  sich  auf  der  Unterseite  der  Träger- 
folie  2  befindenden  Haftklebers  ist  die  Trägerfolie  2 
mit  einem  Aufzeichnungsträger  6  verklebt,  der  aus 
temperaturempfindlichem  Papier  besteht  und  auf 
der  der  Trägerfolie  2  zugewandten  Seite  mit  einer 
Schicht  5  geringer  Transparenz  ausgestattet  ist. 
Die  Schicht  5  ist  beim  vorliegenden  Etikett  eine 
graue,  opake  Farbschicht. 

Betrachtet  man  das  in  Fig.  1  dargestellte  Eti- 
kett  in  Draufsicht  und  schneidet  man  die  einzelnen 
Schichten,  aus  denen  das  Etikett  besteht,  teilweise 
auf,  ergibt  sich  die  in  Fig.  2  dargestellte  Ansicht 
des  erfindungsgemäßen  Diebstahlsicherungsetiket- 
tes.  Zu  erkennen  sind  hierbei  das  Trägerband  1, 
die  im  Abstand  voneinander  angeordneten,  hartma- 
gnetischen  Metallbandstücke  3,  der  sich  darunter 
befindende  weichmagnetische  Metallstreifen  4  und 
der  mit  einer  Farbschicht  5  beschichtete  Aufzeich- 
nungsträger  6.  Die  aus  transparentem  Polyester 
bestehende  Trägerfolie  2,  die  zwischen  den  Metall- 
bandstücken  3  und  dem  Trägerband  1  angeordnet 
ist,  ist  lediglich  mittels  einer  Bruchlinie  2'  angedeu- 
tet. 

Für  bestimmte  Zwecke  sind  einfachere  Etiket- 
ten  denkbar,  die  lediglich  aus  einer  Trägerfolie  2, 
einem  Metallstreifen  4  und  aus  einem  damit  ver- 
klebten  Aufzeichnungsträger  6  bestehen,  der  auf 
der  dem  Metallstreifen  4  zugewandten  Seite  die 
Schicht  5  geringer  Transparenz  aufweist. 

Patentansprüche 

1.  Diebstahlsicherungsetikett,  bestehend  aus  ei- 
ner  Trägerfolie  (2)  für  ein  elektromagnetisches 
Sicherungselement  und  aus  einem  auf  das  Si- 
cherungselement  aufgeklebten  Aufzeichnungs- 
träger  (6),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Aufzeichnungsträger  (6)  auf  der  dem  Siche- 
rungselement  zugewandten  Seite  mit  einer 
Schicht  (5)  versehen  ist,  die  für  Lichtwellen 
des  sichtbaren  Bereiches  eine  derart  geringe 
Transparenz  aufweist,  daß  das  Sicherungsele- 
ment  nicht  erkennbar  ist. 

2.  Diebstahlsicherungsetikett  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schicht  (5) 
geringer  Transparenz  eine  opake  Farbschicht 
ist. 

3.  Diebstahlsicherungsetikett  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auch 

auf  der  Trägerfolie  (2)  eine  Schicht  geringer 
Transparenz  aufgebracht  ist. 

4.  Diebstahlsicherungsetikett  nach  einem  der  An- 
5  sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  ein  Trägerband  (1)  vorgesehen  ist,  auf 
dem  die  Trägerfolie  (2)  mit  ihrer  dem  Siche- 
rungselement  abgewandten  Seite  ablösbar  auf- 
geklebt  ist. 

10 
5.  Diebstahlsicherungsetikett  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Sicherungselement  ein  durchgehen- 
der,  weichmagnetischer  Metallstreifen  (4)  ist. 

15 
6.  Diebstahlsicherungsetikett  nach  Anspruch  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Metall- 
streifen  (4)  mit  im  Abstand  voneinander  ange- 
ordneten  hartmagnetischen  Metallbandstücken 

20  (3)  überdeckt  ist. 

7.  Diebstahlsicherungsetikett  nach  Anspruch  5 
oder  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schicht  (5)  geringer  Transparenz  und/oder  die 

25  auf  der  Trägerfolie  aufgebrachte  Schicht  aus 
dia-  oder  paramagnetischem  Metall  besteht. 

8.  Diebstahlsicherungsetikett  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Metall 

30  Aluminium  ist. 

9.  Diebstahlsicherungsetikett  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Sicherungselement  als  weichmagneti- 

35  sehe  und  auf  der  Trägerfolie  (2)  aufgebrachte 
Dünnfilmschicht  ausgebildet  ist. 

10.  Diebstahlsicherungsetikett  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  über  und/oder 

40  unter  der  weichmagnetischen  Dünnfilmschicht 
eine  hartmagnetische  Metallfolie  angeordnet 
ist. 

11.  Diebstahlsicherungsetikett  nach  Anspruch  10, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Metallfolie 

aus  Nickel  besteht. 

12.  Diebstahlsicherungsetikett  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 

50  daß  das  Sicherungselement  ein  Resonanz- 
schwingkreis  ist. 

13.  Diebstahlsicherungsetikett  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  der  Aufzeichnungsträger  (6)  kartonähnlich 
ausgebildet  ist. 
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